
 
 

   Information der Bosch BKK  
   zur Beitragsabrechnung 

   Die wichtigsten Fakten in unserer Zusammenarbeit – ab 01.01.2026 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

        Krankenversicherung 

  
Individueller Zusatzbeitrag      3,18 % 
 
Allgemeiner Beitragssatz       14,60 % 
Anspruch auf 6 Wochen Entgeltfortzahlung 
 

Der Höchstbeitrag inkl. Zusatzbeitrag, be-
rechnet aus mtl. 5.812,50 Euro insgesamt 
1.033,47 Euro; der maximale Beitragszu-
schuss beträgt 508,89 Euro 

 
Ermäßigter Beitragssatz         14,00 % 
Kein Krankengeldanspruch 
 

Der Höchstbeitrag inkl. Zusatzbeitrag, be-
rechnet aus mtl. 5.812,50 Euro, beträgt 
insgesamt 998,59 Euro; der maximale Bei-
tragszuschuss beträgt 491,15 Euro 

 
Versorgungsbezüge       14,60 % 

 
     Rentenversicherung 

  

  Beitragssatz        18,60 %  
 
  monatlich BBG: 8.450,00 Euro   

 
     Arbeitslosenversicherung 

 

  Beitragssatz                                2,60 % 
 
  monatlich BBG: 8.450,00 Euro   

 
      Pflegeversicherung 
 

  Beitragssatz              3,60 % (4,20 %) * 
 

Der Höchstbeitrag, berechnet aus 5.812,50 Euro, 
beträgt 209,25 Euro (244,13 Euro) *; 
der maximale Beitragszuschuss beträgt 104,63 
Euro bzw. 75,56 Euro in Sachsen 

 

*) kinderlose Mitglieder müssen einen Zuschlag 
in Höhe von 0,6 % allein tragen. Ab dem 2. bis 
zum 5. Kind unter 25 Jahren, wird der Beitrag 
um 0,25 % je Kind ermäßigt. Ab dem 5. Kind 
höchstens um 1,0 %. 

 

Umlage Entgeltfortzahlung AAG 
 

U 1    2,30 % (Erstattung:          70 %) 
U 2    0,22 % (Erstattung MU:  100 %) 
 (Erstattung BV:  120 %) 
 

Die Umlagepflicht zur U1 besteht zwingend für 
Arbeitgeber mit bis zu 30 Arbeitnehmern. Zu den 
Arbeitnehmern zählen sowohl Arbeiter als auch 
Angestellte. Die Umlagepflicht zur U2 besteht ge-
nerell für alle Arbeitgeber. Beitragspflichtig ist 
jeweils das maßgebliche Arbeitsentgelt nach § 7 
AAG. 

     Insolvenzgeldumlage: 
 

Beitragssatz = 0,15% 
 

Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAE) 
Versicherungspflichtgrenze 
 

77.400 Euro  
 

Beitragsbemessungsgrenze (KV/PV) 
  

69.750,00 Euro jährlich 
      5.812,50 Euro monatlich 

Beitragsfälligkeit 
 

Die Sozialversicherungsbeiträge (GSV) 
sind jeweils am  
 
drittletzten Bankarbeitstag des Monats 
 
fällig in dem die Beschäftigung ausgeübt 
wird. 

 

 
Zahlungstermine GSV Beiträge: 

 
27.01.; 24.02.; 26.03.; 27.04.; 26.05.; 
25.06.; 28.07.; 26.08.; 25.09.; 27.10.; 

25.11. und 23.12. 
 

Die freiwilligen Kranken- und Pflegeversi-
cherungsbeiträge sind grundsätzlich am 

15. des Folgemonats fällig. 
 

 
Beitragszahlung 

 
Beiträge gelten erst mit dem Tag der 
Wertstellung zugunsten der Kranken-
kasse als gezahlt.  
Bitte stellen Sie daher die rechtzeitige 
Überweisung, ggf. durch Wertstellungs-
vorgabe, sicher. 
 
Schecks müssen spätestens 4 Arbeits-
tage vor der Fälligkeit bei uns vorliegen. 
 

Wichtig 

 
Ihre 8-stellige Betriebsnummer verwen-
den wir als Ihre Beitragskontonummer. 

 
Bitte geben Sie die Betriebsnummer bei 
allen Überweisungen und jedem Schrift-

wechsel an.  

 
 
 

Bankverbindungen der Bosch 
BKK 
 
Commerzbank AG, Stuttgart 
 
IBAN  DE79 6008 0000 0131 3228 00 
BIC  DRESDEFF600 

 
oder 

 
Landesbank Baden-Württemberg 
 
IBAN DE94 6005 0101 0002 8780 03 

BIC SOLADEST 

     Digitale Zusammenarbeit 
       smart, einfach, sicher 
 
Die Elektronische Übermittlung Ihrer  
Daten an die Bosch BKK erfolgt über Ihr 
Abrechnungsprogramm oder SV Melde-
portal  
   

• Neuanlage Arbeitgeberkonto 
 

• Ihre Kontaktdaten mitteilen oder 
ändern 

 

• SEPA-Mandat erteilen/ändern 
 

• Kontaktdaten Dienstleister mit-
teilen oder ändern (Steuerbera-
ter, Abrechnungsstelle) 
 

mit DSAK (Datensatz Arbeitgeberkonto) 

 
 
      Betriebsnummer der Bosch BKK  

  675 725 93 

• Beitragsnachweise  
 

• Meldungen  
 
sind unter Angabe dieser Betriebsnummer 
elektronisch zu übermitteln. 

 
Spätester Eingang Beitragsnachweise 

 
Die Beitragsnachweise müssen spätes-
tens zwei Bankarbeitstage vor der Fällig-

keit der Beiträge vorliegen.  
 

Ist dies nicht der Fall, erfolgt automatisch 
eine Schätzung des fälligen Beitrags. 

 
 

Eingangstermine der Beitragsnach-
weise bei der Krankenkasse: 

 
26.01.; 23.02.; 25.03.; 24.04.; 22.05.; 

24.06.; 27.07.; 25.08.; 24.09.; 
26.10.; 24.11. und 22.12.

  

 
     Kontakt Beitragsabteilung 
 
    E-Mail 
 
post.arbeitgeber@Bosch-BKK.de 
   
  Homepage 
  
         www.bosch-bkk.de 

 
 
 

Der Hauptsitz der Bosch BKK ist 
Stuttgart, Baden-Württemberg. 
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